
 

 
 
 
 
 

 

Ordentliche Hauptversammlung 2008 
der AIXTRON Aktiengesellschaft, Aachen 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8  

 
Tagesordnungspunkt 8 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 13. November 2009 eigene Aktien bis zu insge-
samt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu er-
werben. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 22. Mai 2007 er-
teilte Ermächtigung läuft am 21. November 2008 aus und soll daher ersetzt werden. 

Durch die vorgeschlagene Ermächtigung wird der Gesellschaft die Möglichkeit gege-
ben, bis zum 13. November 2009 eigene Aktien unter Beachtung der gesetzlich zuläs-
sige Höchstgrenze von 10 % des bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Ein Erwerb 
darf über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre 
erfolgen. Die Einhaltung der durch § 71 Abs. 1 Nr. 8 Sätze 3 und 4 AktG geforderten 
Pflicht zur Gleichbehandlung aller Aktionäre ist damit gewährleistet. 

Nach den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Hauptversammlung die 
Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder ei-
nem öffentlichen Kaufangebot an alle Aktionäre ermächtigen. In der Hauptversamm-
lung vom 22. Mai 2002 wurde eine bedingte Kapitalerhöhung beschlossen, die nur in-
soweit durchgeführt wird, wie die Inhaber der ausgegebenen Bezugsrechte aus dem in 
der Hauptversammlung vom 22. Mai 2002 zu Tagesordnungspunkt 13 beschlossenen 
Aktienoptions-Plan 2002 von ihrem Bezugsrecht gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG 
Gebrauch machen. Mit der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb so-
wie zur Verwendung eigener Aktien wird für die Gesellschaft die Möglichkeit ge-
schaffen, auch zurückgekaufte eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre zur Bedienung der Bezugsrechte aus den Aktienoptionen zu verwenden. 
Diese Möglichkeit ist ein geeignetes Mittel, einer Verwässerung des Kapitalbesitzes 
und des Stimmrechts der Altaktionäre entgegenzuwirken, wie sie in gewissem Umfang 
bei der Erfüllung der Bezugsrechte mit neu geschaffenen Aktien eintreten kann. Glei-
ches gilt für den Beschluss der Hauptversammlung vom 22. Mai 2007 zu Tagesord-
nungspunkt 10 über die Ermächtigung und Zustimmung zur Ausgabe von Aktienopti-
onen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals II 2007 zur Bedienung des 
AIXTRON-Aktienoptionsprogramms 2007.  
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Der Vorstand wird zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Akti-
en entsprechend der Regelung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis zu veräu-
ßern, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener 
eigener Aktien gegen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts dient dem Inte-
resse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der 
Veräußerung der eigenen Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Mög-
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Gesellschaft somit in die Lage, sich 
aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell, flexibel 
und kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare 
Veräußerungserlös führt zu einem höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplat-
zierung mit Bezugsrecht und damit zu einer größtmöglichen Zuführung von Eigenmit-
teln. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kosten-
aufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können zudem der Eigenkapitalbedarf aus 
sich kurzfristig bietenden Marktchancen gedeckt und zusätzliche Aktionärsgruppen im 
In- und Ausland gewonnen werden. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG die Ver-
öffentlichung des Bezugspreises bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. 
Es besteht jedoch auch in diesem Fall angesichts der Volatilität der Aktienmärkte ein 
Marktrisiko über mehrere Tage, insbesondere ein Kursänderungsrisiko, das zu Sicher-
heitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreises und auf diese Weise zu 
nicht marktnahen Konditionen führen kann. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bei 
Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 
günstige Marktverhältnisse reagieren. Diese Möglichkeit zur Veräußerung eigener Ak-
tien unter optimalen Bedingungen ohne nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für 
die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, weil sie in ihren sich schnell 
ändernden Märkten und in neuen Märkten Marktchancen schnell und flexibel nutzen 
können muss. Diese Ermächtigung des Vorstandes zur Veräußerung der Aktien wird 
dahingehend beschränkt, dass die Anzahl der zu veräußernden Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen Hauptversamm-
lung oder - falls dieser Betrag geringer ist - 10 % des zum Zeitpunkt der Veräußerung 
der Aktien eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten darf. Auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, 
die unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Er-
mächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht auszugeben sind, sofern die Schuld-
verschreibungen aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Durch den so beschränkten Umfang der 
Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der Veräußerungspreis für die zu veräußern-
den bzw. zu gewährenden Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die Ver-
mögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei der Veräußerung eige-
ner Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grund-



- 3 - 

lage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG angemessen gewahrt. 

Ferner sollen die erworbenen Aktien dazu verwendet werden können, um Inhabern 
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft und/oder 
deren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zusteht. Es kann 
für die Gesellschaft zur Bedienung der sich aus diesen Schuldverschreibungen erge-
benden Rechte auf den Bezug von Aktien der Gesellschaft zweckmäßiger sein, anstelle 
einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien einzusetzen. Diese Möglich-
keit vergrößert den Handlungsspielraum der Gesellschaft. Die Ermächtigung sieht da-
her eine entsprechende Verwendung der eigenen Aktien vor. Insoweit ist das Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossen. 

Darüber hinaus sollen die erworbenen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unter-
nehmensbeteiligungen Dritten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ange-
boten und auf sie übertragen werden können. Die Gesellschaft wird dadurch in die La-
ge versetzt, eigene Aktien in diesen Fällen als Gegenleistung anzubieten. Der interna-
tionale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 
Form der Gegenleistung. Durch die hier vorgeschlagene Ermächtigung wird die not-
wendige Flexibilität erzielt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen schnell ausnutzen zu 
können. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 
zum Rückerwerb eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, 
wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der 
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist.  

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung 
der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien berichten. 

Die vorliegende Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien er-
setzt die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, die von der 
Hauptversammlung am 22. Mai 2007 beschlossen wurde. 

 

Aachen, im März 2008 

 

AIXTRON Aktiengesellschaft 

- Der Vorstand – 


